
Bekanntmachung: Einziehung / Teil-Entwidmung einer öffentlichen Verkehrs-
fläche in der Rathausgasse (Flurst.-Nr. 59 Gemarkung Staufen)

Der Gemeinderat der Stadt Staufen im Breisgau hat in seiner Sitzung am 30.04.2025
gemäß § 7 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg vom 11.05.1992 (GBI. 5.
330) beschlossen, die Straßenfläche Flst.-Nr. 59 Gemarkung Staufen, vor dem Ge
bäude Rathausgasse 4 bzw. Hauptstr. 43 (Flst.-Nr. 57 Gemarkung Staufen), der Öf
fentlichkeit auf einer Fläche von 11,50 m2 zu entziehen, um darauf einen privaten Kfz-
Stellplatz mit den Maßen 5,00 m (L) x 2,30 m (B) zu schaffen.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung bei der
Stadt Staufen im Breisgau, Hauptstr. 53, 79219 Staufen i.Br., Wiederspruch eingelegt
werden.

Staufen im Breisgau, den 15.05.2025

Michael B nitz
Bürgermei ter


